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Gemeinsame Osteraktion der Stadt Lauchheim  
mit dem Schwäbischen Albverein, OG Lauchheim-Kapfenburg
war ein toller Erfolg

Über 110 Einsendungen gingen bei der Stadtverwaltung ein

Aktion: „Wanderbares Lauchheim“
6 Wanderungen umfasste die Aktion „Wanderbares Lauchheim“

Das Lösungswort lautet: 

Aktion: „Kreuzworträtsel“ – rund um Lauchheim

Das Lösungswort lautet:

Es werden je Aktion 10 Preise in Form von Gutscheinen der Cafés und Gasthäuser aus 
Lauchheim, Hülen und Röttingen verlost. Die Gewinner werden persönlich benach-
richtigt.
Herzlichen Dank allen, die an den Aktionen teilgenommen haben.
Ein besonderer Dank gilt dem Schwäbischen Albverein mit seinem Vorsitzenden Rüdi-
ger Backes.
Die Preise haben sich der Schwäbische Albverein und die Stadt Lauchheim geteilt. 
Auch dafür ein herzliches DANKE.
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Sammlung und Spende in Lauchheim  
zugunsten der Kriegsgräberfürsorge  
brachten insgesamt 1.000 Euro

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. dankt 
ganz herzlich allen Bürgerinnen und Bürgern, die mit ihren 
Spenden einen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben des 
Volksbundes geleistet haben.
Durch das Engagement der Stadtverwaltung sowie der ka-
tholischen und evangelischen Kirchengemeinden der Stadt 
Lauchheim, konnte der Betrag in Höhe von 102,34 EUR 
zu Gunsten des Volksbundes gesammelt werden. 
Dieser Betrag wurde von der Stadt Lauchheim durch eine 
großzügige Spende von 897,66 EUR auf insgesamt 
1.000 Euro aufgestockt. 
Gerade in dieser aufgewühlten Zeit ist unsere Friedensar-
beit wichtiger denn je. Die Pflege der Kriegsgräberstätten, 
die 2,8 Millionen Opfer von Krieg und Gewalt auf unseren 
Friedhöfen im Ausland und die vielen Suchanfragen ver-
pflichten uns, in unserer Arbeit nicht nachzulassen. 
Ihre Spende unterstützt den Volksbund in seiner Jugend-
und Bildungsarbeit, bei der Gräbersuche und der Pflege 
von Kriegsgräberstätten. Die internationalen Jugend-
begegnungen, die im letzten Jahr nur einzeln und sehr 
eingeschränkt stattgefunden haben, zeigen den jungen 
Menschen wie wichtig die Arbeit für den Frieden in einem 
gemeinsamen Europa ist. 
Gemeinsam für den Frieden – Herzlichen Dank für Ihre 
Spende und bleiben Sie gesund!

Information:
Der Volksbund finanziert seine Arbeit zu zwei Drittel aus 
Mitgliedsbeiträgen und Spenden, den Rest decken öffent-
liche Mittel des Bundes und der Länder. Wenn auch Sie 
die Arbeit des Volksbundes unterstützen wollen, weitere 
Spenden sind jederzeit auf das Spendenkonto des Bezirks-
verbandes Nordwürttemberg des Volksbundes möglich: 
BW Bank, IBAN: DE 30 6005 0101 0002 6266 64, 
BIC: SOLADEST600
Verwendungszweck: HuS Lauchheim

Geschichts- und Altertumsverein 
Lauchheim

Öffnung des „Museums im Torturm“ 
bis auf Weiteres nicht möglich

Die Verantwortlichen des Sportvereins arbeiten zur Zeit 
emsig am Aufbau der Sonderausstellung „75 Jahre SVL“ 
und schon jetzt darf man sich darauf freuen. Auch der 
Frühjahrsputz ist erledigt und der diesjährige Flyer zum 
Museum liegt seit Tagen im Rathaus auf – aber leider wird 
es nichts mit dem Sonntag, 09.05.2021 als Öffnungstag, da 
nach den derzeit gültigen Beschränkungen auch Museen 
nicht zugänglich sind.

Wir bitten hierfür um Verständnis und hoffen auf „bessere 
Zeiten“!
Die Aktiven des GAV

Coronaimpfung in den Lauchheimer  Hausarztpraxen

Das Impfen gegen das Coronavirus ist in unseren Lauchheimer Hausarztpraxen angelaufen.

Entsprechend der derzeit geltenden Impfberechtigungsvorgaben vergeben die Praxen Impftermine anhand der 
dort erstellten Wartelisten. In diese Listen können sich Patienten der jeweiligen Praxis eintragen lassen. 
Haben Sie bereits eine Impfeinladung Ihrer Praxis erhalten so gilt für Sie folgendes:
1. Falls Sie Ihren Termin nicht wahrnehmen können, informieren Sie uns bitte möglichst umgehend unter:
 - Praxis Bernreiter & Münnich, Tel. 07363 919133
 - Praxis Habrom, Tel. 07363 9288972 
2. Bitte drucken und füllen Sie die Impfunterlagen (Aufklärungsmerkblatt und Einwilligungserklärung zur Schutz-

impfung gegen COVID-19) aus und bringen Sie diese, falls möglich bereits unterschrieben, zu Ihrem Impftermin 
mit in die Praxis. Ohne diese Unterlagen ist eine Impfung NICHT MÖGLICH. Die Impfunterlagen können 
auf der Homepage der Stadt Lauchheim unter www.lauchheim.de/Lauchheim Aktuell heruntergeladen wer-
den.

3.  Zum Impftermin tragen Sie bitte lockere, kurzärmlige Oberkörperbekleidung, bringen Ihren Impfaus-
weis mit und kommen pünktlich!

Ihre Lauchheimer Hausarztpraxen

Hausnummer, Briefkasten und Klingel-
schild sollen lesbar sein

Stellen Sie sich einmal vor:
Sie brauchen mitten in der Nacht 
einen Arzt – oder sonst schnelle 
Hilfe. Ist Ihre Hausnummer gut les-
bar? Und auch der Name am Brief-
kasten oder Klingelknopf? 
Nur so ist gewährleistet, dass Sie 
jederzeit erreichbar sind, wenn Sie 
dringend Hilfe benötigen.
Auch die Briefträger und Zeitungs-
zusteller sind für eindeutige Be-
schriftungen dankbar.
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23. Rieser Kulturtage   
vom 16.04.2021 bis 16.05.2021
Die Rieser Kulturtage finden aufgrund der 
Corona-Lage komplett virtuell statt. Sowohl 

die feierliche Eröffnung als auch die bisherigen Vorträge 
waren ein voller Erfolg. Hohe Einschaltquoten beweisen, 
dass wir den richtigen Schritt gewagt haben. Trotz tech-
nischer Anfangsschwierigkeiten bieten wir weiter ein 
abwechslungsreiches Programm. Die allermeisten Vor-
träge werden nach einer kurzen Bearbeitung auf unseren 
youtube-Kanal eingestellt und können dort angesehen 
werden. 

Folgende virtuelle Veranstaltungen finden statt: 

Donnerstag, 29.04.2021, 19:00 Uhr 
ONLINE-Vortrag: Schäufelin, Dürer & Co. – 500 Jahre Zieg-
ler-Altar in St. Georg in Nördlingen (Dr. Christof Metzger) 

Freitag, 30.04.2021, 20:00 Uhr 
ONLINE-Vortrag: Burg, Schloss, Oberamt – die Geschichte 
von Alerheim als Residenz und Verwaltungssitz (Manfred 
Luff) 

Samstag, 01.05.2021, 19:00 Uhr 
ONLINE-Vortrag: Erdbiro, Lindich, Wölbäcker – aus der 
Schwörsheimer Geschichte und der Nutzung von Wald 
und Feld (Gerhard Beck) 

Sonntag, 02.05.2021, 16:00 Uhr 
Aufzeichnung: Johann Eustach von Westernach (1545 – 
1627) – Eine Karriere im Deutschen Orden (Winfried Kieß-
ling).  

Sonntag, 02.05.2021, 18:30 Uhr 
ONLINE-Vortrag: Die Untersuchungen des Archäologie-
büros Dr. Woidich 2019 – 2021 (Dr. Manfred Woidich)

Montag, 03.05.2021, 19:00 Uhr 
ONLINE-Vortrag:  Die Deckengemälde im Sitzungssaal des 
Wemdinger Rathauses (Theo Knoll)

Dienstag, 04.05.2021, 19:30 Uhr 
ONLINE-Vortrag: Der Wandel der Rieser Mundart – ein 
Betrachtungsversuch (Eckhard Greiner)

Mittwoch, 05.05.2021, 19:00 Uhr 
ONLINE-Vortrag: Die Epitaphien im Kloster Kirchheim 
(Edwin Michler) 

Donnerstag, 06.05.2021, 19:00 Uhr 
ONLINE-Vortrag: Die vergessenen Karten des Nördlinger 
Rieses (Dr. Oliver Sachs) 

Freitag, 07.05.2021, 19:00 Uhr 
ONLINE-Vortrag: Die Geschichte der Juden in Ederheim 
und im Ries (Gerhard Beck) 
Der geplante Bildhauer-Workshop in Lauchheim 
mit Klaus Pfaffenzeller am 07. und 14. Mai 2021 
muss leider ausfallen. 
Alle anderen, hier nicht genannten Präsenz-Veranstaltun-
gen in diesem Zeitraum sind entweder bereits abgesagt, 
verschoben oder können vermutlich nicht stattfinden. Das 
weitere Programm wird der jeweiligen Situation angepasst 
und findet sich ständig aktuell auf unserer Homepage: 
www.rieser-kulturtage.de 
Der Link zum webex-Portal für die Online-Veranstaltungen 
lautet einheitlich: https://rieserkulturtage.my.web-
ex.com/join/rkt2021

Maskenpflicht
In folgenden Bereichen müssen alle Personen 
ab 6 Jahren eine medizinische Maske 
tragen*: 
• Für alle Schüler*innen sowie Lehrer*innen 
   an Schulen mit Präsenzunterricht sowie 
   Schulhorte und Nachmittags-und Nachhilfe-
   betreuung.
• Für Personal in Kitas, Grundschulförder-
   klassen, Horten und Schulkindergärten. 
   Ausnahme: Beim ausschließlichen Kontakt 
   zu Kindern.
• Im öffentlichen Personenverkehr
• Beim Einkaufen
• In geschlossenen Räumen, die für die
   Öffentlichkeit oder für den Publikums-
   verkehr bestimmt sind
• In Arbeits-/Betriebsstätten sowie an 
   Einsatzorten
• Bei den erlaubten körpernahen 
   Dienstleistungen
• Während Veranstaltungen der Religions-
   ausübung und Beerdigungen

   

*Ausnahme: Kinder unter 6 Jahre und Personen, die aus gesundheitlichen 
Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwendig).

Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an
3 aufeinanderfolgenden Tagen:
FFP2/KN95/K95-Maskenpflicht: 
• Im öffentlichen Personennah- und Fern-
   verkehr, im Taxi und bei der Schülerbe-
   förderung und in den Einrichtungen und Warte-
   bereiche dieser Angebote
• Beim Friseurbesuch und Fußpflegedienst-
   leistungen
Notbremse tritt außer Kraft, wenn die 
Inzidenz an 5 aufeinanderfolgenden Tagen 
unter 100 liegt. Lockerungen treten dann am 
übernächsten Tag in Kraft.

Private Treffen im öffentlichen oder privaten 
Raum: 2 Haushalte, maximal 5 Personen. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
13 Jahre* werden nicht mitgezählt. Paare, die 
nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt.

   

Kontaktbeschränkungen

Lockerung ab einer Inzidenz unter 35 an 
5 aufeinanderfolgenden Tagen:
Treffen von bis zu zehn Personen aus maximal 
drei Haushalten möglich. Die Kinder dieser 
Haushalte werden bis einschließlich 13 Jahre 
nicht mitgezählt.

Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an
3 aufeinanderfolgenden Tagen:
Ein Haushalt plus höchstens eine weitere 
Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
13 Jahre werden nicht mitgezählt. 

Notbremse tritt außer Kraft, wenn die Inzidenz 
an 5 aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt. 
Lockerungen treten am Tag nach der Bekannt-
machung durch die örtlichen Behörden in Kraft. 

*bis zum 14. Geburtstag

Bundes-
regelung

Es bestehen keine Ausgangsbeschränkungen 
am Tag oder bei Nacht.

Ausgangsbeschränkungen

Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an
3 aufeinanderfolgenden Tagen: 
Ausgangsbeschränkungen für den betroffenen
Land- oder Stadtkreis von 22 bis 5 Uhr.

Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung 
ist dann nur mit triftigen Gründen erlaubt. Z.B.:
 • Ausübung beruflicher Tätigkeiten und 
   wichtiger Ausbildungszwecke.

   

Ausnahmeregelung: Von 22 bis 24 Uhr ist 
der Individualsport im Freien alleine 
erlaubt. 

Notbremse tritt außer Kraft, wenn die 
Inzidenz an 5 aufeinanderfolgenden Tagen 
unter 100 liegt. Lockerungen treten am Tag 
nach der Bekanntmachung durch die 
örtlichen Behörden in Kraft.

Bundes-
regelung

Bundes-
regelung

Bundes-
regelung

• Im Auto, bei Mitfahrten von haushaltsfremden 
   Personen (Paare gelten als ein Haushalt)
• In Arztpraxen 
• FFP2/KN95/K95-Maske in Krankenhäusern und 
   Pflegeeinrichtungen. 
    Ausnahme: Personal, das nicht direkt mit 
   Patient*innen oder Bewohner*innen in Kontakt ist, 
   ist von der FFP2-/KN95-/N95-Pflicht befreit.

• Inanspruchnahme medizinischer und 
   veterinärmedizinischer Leistungen.
• Begleitung unterstützungsbedürftiger 
   Personen und Minderjähriger, Sorge- und 
   Umgangsrecht.
• Begleitung Sterbender und Personen in akut 
   lebensbedrohlichen Zuständen.
• Handlungen zur Versorgung von Tieren, z.B. 
   Gassi gehen oder füttern.
• Besuch von religiösen Veranstaltungen. 
• Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung der 
   öffentlichen Ordnung.
• Besuch von Versammlungen nach Artikel 8 
   des Grundgesetzes.

   

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 24. April

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 23.04.2021
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Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen und regelmäßige 
   Tests in Krankenhäusern, Pflegeheimen, 
   Senioren- und Behinderteneinrichtungen
• Schnell- und Selbsttests, die erforderlich 
   sind, um Dienstleistungen und Angebote 
   wahrnehmen zu können, müssen von
   geschultem Personal durchgeführt werden.
   Die Tests müssen tagesaktuell sein, bedeutet
   nicht älter als 24 Stunden. Kostenfreie 
   Bürgertests können hierfür genutzt werden.

Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet, 
   die gesundheitliche Fürsorge gegenüber 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office, sofern möglich 
• Treffen im Rahmen des Arbeits-, Dienst- 
   und Geschäftsbetriebes 
• Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen
   auch in Präsenz möglich 
• Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der
   Mindestabstand von 1,5 Metern zu den 
   Kolleg*innen nicht eingehalten werden kann 
   (auch im Freien)
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen

 

• Kitas sind für den Regelbetrieb unter 
   Pandemiebedingungen offen.    
• Alle Klassenstufen aller Schulen haben
   Präsenzunterricht im Wechselmodell.
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind 
   möglich und werden individuell festgelegt.
• Voraussetzung für die Teilnahme am 
   Präsenzunterricht ist die verpflichtende
   Durchführung von 2 Corona-Tests pro
   Woche für alle Schüler*innen und Lehr-
   personal an allgemeinbildenden Schulen
   sowie Berufsschulen.

Bildung & Betreuung

• Nachhilfeunterricht in Gruppen bis 
   maximal 5 Schüler*innen wieder möglich.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   Unterricht im Rahmen der geltenden Kontakt-
   beschränkungen möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einricht-
   ungen können digitale Kurse anbieten. Kurse 
   in Präsenz sind möglich bei erforderlichen 
   beruflichen Aus- und Fortbildungen, Sprach- 
   und Integrationskursen sowie Nachhilfe, sofern 
   digital nicht möglich.

Lockerung ab einer Inzidenz unter 50 an 
5 aufeinanderfolgenden Tagen:
Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen
dürfen Einzelunterricht und Unterricht für 
Gruppen mit bis zu fünf Kinder bis 
einschließlich 13 Jahre anbieten.
Besuch von Bibliotheken und Archive ohne 
Voranmeldung und Dokumentation der 
Kontaktdaten erlaubt. 

• Ballett- und Tanzschulen schließen für den 
   Publikumsverkehr. Kontaktarmes Training 
   mit maximal 5 Personen aus zwei Haus-
   halten. Kinder der beiden Haushalte bis 
   einschließlich 13 Jahre werden nicht mit-
   gezählt.

Notbremse ab einer Inzidenz über 165 an
3 aufeinanderfolgenden Tagen: 
Fernunterricht und kein Präsenzbetrieb oder 
-unterricht in folgenden Einrichtungen:
Schulen aller Art, Kindergärten, Kindertages-
stätten, Kindertagesbetreuung, Berufsschulen 
• Abschlussklassen und SBBZ (G und K) sind 
   ausgenommen.
• Notbetreuung ist weiterhin möglich.

Notbremse tritt außer Kraft, wenn die 
Inzidenz an 5 aufeinanderfolgenden Tagen 
unter 100 bzw. 165 liegt. Lockerungen treten 
am Tag nach der Bekanntmachung durch die 
örtlichen Behörden in Kraft.

• Praktische Ausbildung und Prüfung (gilt für 
   Auto, Flugzeug und Boot) sind unter Hygiene-
   auflagen möglich. Alle Personen müssen eine 
   medizinische Maske. Theorieunterricht ist nur 
   online möglich.
• Besuch von Bibliotheken und Archiven ist mit 
   vorheriger Terminbuchung und Dokumentation der 
   Kontaktdaten möglich.
• Erste-Hilfe-Kurse ist mit tagesaktuellem Schnell- 
   oder Selbsttest der Teilnehmer*innen möglich, sowie 
   ein Testkonzept für das Personal.
  Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an

3 aufeinanderfolgenden Tagen: 
Alle Schulen gehen verbindlich in den 
Wechselunterricht. Folgende Einrichtungen 
schließen:
außerschulischen Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung und ähnlichen 
Einrichtungen, Musik-, Kunst- und Jugend-
kunstschulen. Online-Angebote sind weiterhin 
möglich.
Regelung für Ballett- und Tanzschulen: Zulässig 
ist Paartanz von Paaren die in einem Haushalt 
leben sowie von Paaren in einer festen 
Beziehung aus zwei verschiedenen Haushalten.

Geimpfte/genesene Personen
Geimpfte und genesene Personen sind von der 
in zahlreichen Bereichen geltenden Testpflicht 
befreit. Nachweis erforderlich. 

Bundes-
regelung

Bundes-
regelung

Bundes-
regelung

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 24. April

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 23.04.2021

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 24. April

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 23.04.2021

Einzelhandel

Regelung für Geschäfte:
• Hygienekonzept vor Ort muss eingehalten 
   werden.
• Geschäfte mit weniger als 10 m² 
   Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in 
• Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e 
   Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche 
• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 
   ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt nicht für
   den Lebensmitteleinzelhandel)  
• Maskenpflicht vor den Geschäften und
   auf den Parkplätzen
• Gesteuerter Zutritt
• Warteschlangen vermeiden.
 

Sonstiger Einzelhandel darf neben 
„Click&Collect“unter folgenden Bedingungen 
auch „Click&Meet“ anbieten: 
• Berücksichtigung der Hygieneauflagen der 
   Corona-Verordnung
• Tragen von medizinischen Masken
• Vorherige Anmeldung sowie Terminbuchung mit 
   festem Zeitfenster
• Dokumentation der Kontaktdaten

Lockerung ab einer Inzidenz unter 50 an 
5 aufeinanderfolgenden Tagen:
Gesamter Einzelhandel darf unter folgenden 
Bedingungen öffnen: 
• Berücksichtigung der Hygieneauflagen 
   der Corona-Verordnung
• Tragen von medizinischen Masken

Geschäfte mit Produkten für den täglichen Bedarf 
sind unter Berücksichtigung der Hygieneauflagen 
der Corona-Verordnung geöffnet:
 Babyfachmärkte
 Bäckereien und Konditoreien
 Banken
 Blumenläden
 Buchhandlungen
 Drogerien
 Gartenmärkte
 Getränkemärkte
 Großhandel
 Hörgeräteakustiker
 Kraftfahrzeug- und Fahrradwerkstätten
       sowie Ersatzteilverkauf
 Lebensmittelmärkte
 Metzgereien
 Optiker
 Orthopädieschuhtechniker
 Poststellen und Paketshops, aber ohne
       den Verkauf von weiteren Waren
 Reformhäuser
 Reinigung und Waschsalons
 Reise- und Kundenzentren für den 
       öffentlichen Verkehr
 Sanitätshäuser
 Tafeln
 Tankstellen
 Telefonshops für Reparatur, Austausch 
       und Störungsbehebung
 Tierbedarf- und Futtermärkte
 Wochenmärkte
 Zeitschriften- und Zeitungskioske

Ausführliche Liste auf » Baden-Württemberg.de

Notbremse ab einer Inzidenz über 150 an
3 aufeinanderfolgenden Tagen:   
Der Einzelhandel darf kein „Click&Meet“anbieten. 
„Click&Collect“ sowie Lieferdienste sind 
weiterhin möglich.

Ergänzung zu den Regelung für offene 
Geschäfte des täglichen Bedarfs:
• Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e 
   Kund*in pro 20 m² Verkaufsfläche 
• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 
   ein*e Kund*in pro 40 m²  
Notbremse tritt außer Kraft, wenn die Inzidenz an 
5 aufeinanderfolgenden Tagen unter 100/150 liegt. 
Lockerungen treten am Tag nach der Bekannt-
machung durch die örtlichen Behörden in Kraft.

Bundes-
regelung

Bundes-
regelung

Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an
3 aufeinanderfolgenden Tagen:   
Für „Click&Meet“ ist ein tagesaktueller 
negativer Corona-Schnelltest erforderlich. 
Kostenfreie Bürgertests können hierfür genutzt 
werden.. 

Bundes-
regelung
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Dienstleistungen Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 
Hygieneauflagen.
• Einhalten der AHA-Regeln über die 
   gesamte Dauer
• Tragen von medizinischen Masken
• Anmelden von Veranstaltungen mit mehr 
   als 10 Personen mindestens zwei 
   Werktage zuvor bei den zuständigen 
   Behörden vor Ort. Dies gilt nicht für 
   Beerdigungen.
 • Kein Gemeindegesang in geschlossenen
   Räumen 

Veranstaltungen
 Keine Zusammenkünfte und Veranstaltungen 

im öffentlichen Raum.
Ausnahmen:
• Gerichtsverhandlungen
• Sitzungen, die der öffentlichen Sicherheit 
   und Ordnung dienen
• Betriebsversammlungen
• Prüfungen und deren Vorbereitung
• Eheschließungen
• Veranstaltungen, die der sozialen Fürsorge 
   dienen (z.B. Kinder- und Jugendhilfe) 

Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Medizinische 
Maske tragen

Corona-App
nutzen

Regelmäßig
lüften

Gastronomie
Restaurants, Bars, Clubs und Kneipen aller 
Art bleiben geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder
   Lieferung (bei Ausgangsbeschränkungen 
   bis 22 Uhr für Abholung) 
• Kein Ausschank und Verzehr von 
   alkoholischen Getränken im öffentlichen 
   Raum
• Verkauf von alkoholhaltigen Getränken 
   in verschlossenen Behältnissen erlaubt

Kantinen schließen überall dort, wo es die 
Arbeitsabläufe zulassen. Angebote zum 
Mitnehmen sind erlaubt.

Reisen
Appell: Verzichten Sie auf private Reisen 
sowie Ausflüge zu touristischen Zielen.
Verstärkte Kontrollen und Zugangs-
beschränkungen an tagestouristischen 
Hotspots durch die örtlichen Behörden.

Nicht gestattet:
 Touristische Busreisen
 Touristische Übernachtungsangebote
    (auch Campingplätze) 

Weiterhin möglich:
 Geschäftsreisen
 Reisen und Übernachten in 
       besonderen Härtefällen

Körpernahe Dienstleistungen sind unter 
folgenden Bedingungen erlaubt: 
• Während des gesamten Aufenthalts in der
   Einrichtung und der Dauer der Dienstleistung 
   müssen alle Beteiligte medizinische Masken 
   tragen. Ist dies nicht möglich (z.B. bei einer 
   Rasur), wird ein tagesaktueller Schnell- oder 
   Selbsttest der Kund*innen sowie ein Test-
   konzept für das Personal benötigt.
• Nur mit vorheriger Terminbuchung
Weiterhin geschlossen:
 Prostitutionsgewerbe

Ausführliche Liste auf 
» Baden-Württemberg.de

Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an
3 aufeinanderfolgenden Tagen:   
Körpernahe Dienstleistungen müssen schließen. 
Medizinisch notwendige Behandlungen sind 
weiterhin erlaubt. Friseurbetriebe dürfen geöffnet
bleiben. Für den Friseurbesuch ist ein tages-
aktueller negativer Corona-Schnelltest 
erforderlich. Kostenfreie Bürgertests können 
hierfür genutzt werden.

Notbremse tritt außer Kraft, wenn die Inzidenz 
an 5 aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt. 
Lockerungen treten am Tag nach der Bekannt-
machung durch die örtlichen Behörden in Kraft.

Bundes-
regelung

Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an 
3 aufeinanderfolgenden Tagen:  
Beerdigungen mit maximal 30 Personen.   
   

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 24. April

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 23.04.2021

Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an 3 aufeinander-
folgenden Tagen:  
Kontaktloser Individualsport auf Außen- oder Innensport-
anlagen alleine, zu zweit oder mit den Angehörigen des 
eigenen Haushalts. 

Kinder bis einschließlich 13 Jahre dürfen in Gruppen von
maximal 5 Kindern kontaktlosen Sport im Freien ausüben.
Anleitungspersonen benötigen einen tagesaktuellen 
negativen Corona-Schnelltest. Kostenfreie Bürgertests 
können hierfür genutzt werden.  
   

Kultur- und Freizeitgestaltung

Kultur- und Freizeiteinrichtungen
bleiben geschlossen.

Geschlossen:
 Ausflugsschiffe
 Camping- und Wohnmobilstellplätze
 Diskotheken und Clubs
 Freizeitparks und Indoorspielplätze
 Kinos
 Kletterparks (drinnen und draußen)
 Konzerte und Kulturhäuser
 Krabbelgruppen
 Messen
 Opern
 Spielbanken- und hallen

Sport

Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an
3 aufeinanderfolgenden Tagen: 
Museen, Galerien und Gedenkstätten, werden für den 
Publikumsverkehr geschlossen. Wettannahmestellen 
schließen. Die Außenbereiche von zoologischen und 
botanischen Gärten dürfen mit einem tagesaktuellen 
negativen Corona-Schnelltest weiterhin besucht werden. 
Voranmeldung und Dokumentation der Kontaktdaten 
erforderlich. Kinder bis einschließlich 5 Jahre sind von der  
Testpflicht ausgenommen.  

Lockerung ab einer Inzidenz unter 50 an 
5 aufeinanderfolgenden Tagen:
Besuch von Museen, Galerien, Gedenkstätten, 
zoologischen und botanischen Gärten 
ohne Voranmeldung und Dokumentation 
der Kontaktdaten erlaubt. 

Individualsport im Freien und auf Außen-
und Innensportanlagen (keine Schwimmbäder
und Thermen aller Art) und kontaktarmer 
Freizeit- und Amateursport mit maximal 
5 Personen aus nicht mehr als 2 Haushalten. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
13 Jahre werden nicht mitgezählt. 

Kontaktarmer Gruppensport im Freien mit 
bis zu 20 Kindern bis einschließlich 13 Jahre 
ist erlaubt. 

Die Benutzung der Umkleiden oder 
Aufenthaltsräume ist nicht gestattet.

Training und Veranstaltungen des Spitzen- oder
Profisports ist ohne Zuschauer*innen erlaubt.

 

Lockerung ab einer Inzidenz unter 50 an 5 
aufeinanderfolgenden Tagen:
Kontaktarmer Sport im Freien und auf Außenanlagen 
mit maximal 10 Personen. In Innenanlagen mit maximal 
5 Personen aus nicht mehr als 2 Haushalten. Kinder der 
beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre werden 
nicht mitgezählt. Paare, die nicht zusammenleben, 
zählen als ein Haushalt. 

Ansonsten sind öffentliche und private 
Sportstätten für den allgemeinen Publikums-
verkehr geschlossen.

Ausführliche Liste auf » Baden-Württemberg.de

Für Reha-Sport, Schulsport, Studienbetrieb, 
Profi- oder Spitzensport und für dienstliche 
Zwecke (etwa für Polizei und Feuerwehren) 
dürfen die Einrichtungen (wie z.B. Fitness-
studios) geöffnet werden.

 Theater
 Volksfeste o.ä.
 Zirkusse

Geöffnet:
 Spielplätze im Freien
 Wandern und Spazieren

Geöffnet für „Click&Collect“ sowie
„Click&Meet“:
 Wettannahmestellen

Geöffnet mit vorheriger Terminbuchung 
und/oder Dokumentation der Kontaktdaten:
 Autokino, Autotheater, Autokonzerte
 Galerien
 Museen
 Gedenkstätten
 Zoologische und botanische Gärten

Notbremse tritt außer Kraft, wenn die Inzidenz an 5 auf-
einanderfolgenden Tagen unter 100 liegt. Lockerungen 
treten am Tag nach der Bekanntmachung durch die örtlichen 
Behörden in Kraft.

Notbremse tritt außer Kraft, wenn die Inzidenz an 5 auf-
einanderfolgenden Tagen unter 100 liegt. Lockerungen treten 
am Tag nach der Bekanntmachung durch die örtlichen 
Behörden in Kraft.

Bundes-
regelung

Bundes-
regelung

Bundes-
regelung

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 24. April

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 23.04.2021
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A m t l i c h e
B e k a n n t m a c h u n g e n

Durchfahrt der Küfergasse nicht möglich – 
Verlängerung
Wegen Sanierungsbauarbeiten ist die Durchfahrt der 
Küfergasse bis nunmehr Mittwoch, 30.06.2021 nicht 
möglich. Die Straße ist von beiden Seiten aus erreichbar, 
die Vollsperrung befindet sich auf Höhe Küfergasse 8. 
Die An- und Abfahrt zu den anderen Grundstücken ist 
gewährleistet. Die Arbeiten werden von der Firma Shala 
durchgeführt.
Die Bevölkerung und Verkehrsteilnehmer werden um Be-
achtung und Verständnis gebeten!

Rathaus geschlossen
Am Freitag, 14.05.2021 (nach Christi Himmelfahrt) und 
am Freitag, 04.06.2021 (nach Fronleichnam) bleibt das 
Rathaus geschlossen. 
Bitte wenden Sie sich bei Sterbefällen an ein Bestattungs-
unternehmen. Dort sind die Notfallnummern hinterlegt.
Um Kenntnisnahme wird gebeten!

Bei Wasserzins und Entwässerungsgebüh-
ren ist zum 30.04. ein Abschlag fällig
Zum 30.04. ist der 1. Abschlag für Wasserzins und Entwäs-
serungsgebühren für das Jahr 2021 zur Zahlung fällig. Die 
Höhe ergibt sich aus der Abrechnung 2020. 
Soweit uns eine Abbuchungsermächtigung vorliegt, wer-
den wir davon Gebrauch machen. Abgabepflichtige, die 
nicht am Bankeinzugsverfahren teilnehmen, bitten wir, 
die Zahlung rechtzeitig zum Fälligkeitstermin zu leisten. 
Bitte geben Sie auf der Überweisung das entsprechende 
Kassenzeichen an. 
Nehmen Sie am Abbuchungsverfahren teil! Sie erspa-
ren sich die Überwachung und die leider gesetzlich mit 
Mahnungen verbundenen Mahngebühren und Säum-
niszuschläge. Vordrucke zum SEPA-Lastschriftmandat er-
halten Sie auf unserer Homepage unter www.lauchheim.
de/Stadtverwaltung/Rathausvordrucke/Allgemeine Vor-
drucke oder in der Stadtkasse Zimmer 7 (85-31).

Regelmäßige Beflaggungstermine im Mai
am Internationen Tag der Arbeit (01.05.),
am Europatag der Europäischen Union (09.05.),
am Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes 
(23.05.)
Eine Übersicht aller Beflaggungstermine finden Sie auf 
unserer Homepage unter www.lauchheim.de/Leben und 
Wohnen/Regelmäßige Beflaggungstermine 

E i n w o h n e r m e l d e - /
S t a n d e s a m t

Wir gratulieren herzlich
- zum Geburtstag:
am 06.05.  Frau Rosmarie Hanna Ingrid Pillath, Schef-

felstraße 23, Lauchheim, zum 85.
Bürgermeisterin Schnele und ihr Team gratulieren der Jubi-
larin, auch den nicht genannten Jubilaren, und wünschen 
Ihnen für das kommende Lebensjahr noch viele schöne, 
frohe und glückliche Stunden.

Achtung! Geänderter Redaktionsschluss

Aufgrund des Feiertags „Christi Himmelfahrt“ wird 
der Redaktionsschluss für den Stadtanzeiger Nr. 19 
(erscheint am 12.05.2021) auf Freitag, 07.05.2021, 
10:00 Uhr vorverlegt.
Aufgrund des Feiertags „Pfingstmontag“ wird der 
Redaktionsschluss für den Stadtanzeiger Nr. 21 (er-
scheint am 27.05.2021) auf Freitag, 21.05.2021, 
10:00 Uhr vorverlegt.
Aufgrund des Feiertags „Fronleichnam“ wird der 
Redaktionsschluss für den Stadtanzeiger Nr. 22 (er-
scheint am 02.06.2021) auf Freitag, 28.05.2021, 
10:00 Uhr vorverlegt.
Bitte beachten Sie diese Änderung!
Später eingehende Meldungen können nicht mehr 
berücksichtigt werden.

europaweit
gebührenfrei 112☎

Der Notruf für Feuerwehr 
und Rettungsdienst

Lauchheimer Wochenmarkt
Jeden Dienstag und Freitag von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
auf dem Marktplatz in Lauchheim.
Wir bitten Sie, dort eine Mund-Nasen-Bede-
ckung zu tragen und den Mindestabstand von 1,5 m 
zueinander einzuhalten.
Vielen Dank!

Lecker helfen – bitte unterstützen Sie 
unsere Gaststätten!
Bitte nutzen Sie während den der-
zeit für Gaststätten geltenden 
Beschränkungen deren Abhol- 
und Lieferangebote, damit auch 
unsere örtliche Gastronomie 
gut durch diese schwierige Zeit 
kommt. Auch der Kauf von Gut-
scheinen ist eine schöne und zugleich 
hilfreiche Idee.
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Die Verschenkbörse

ZU VERSCHENKEN

2 Schwebende Regalbretter, 
können unsichtbar angebracht 
werden, Bucheoptik, Maße: 1100 
x 260 x 45 mm  

 Telefon  0172 7262843

1 Schlafsofa in schwarz  Telefon  07363 954960 

Interessenten an den oben genannten Gegenständen 
können sich direkt an den Schenker wenden.

Im Stadtanzeiger werden abzugebende Gegenstände 
kostenlos veröffentlicht.
Wer noch brauchbare Gegenstände zu verschenken 
hat, kann dies gerne per E-Mail unter stadtanzeiger@
lauchheim.de mitteilen. Bitte geben Sie bei Ihrer Anzeige 
Ihre Telefonnummer an, dann kann sich der Interessent 
direkt mit Ihnen in Verbindung setzen und das Weitere 
abklären.
Die Mitteilungen müssen bis spätestens Montag, 10:00 Uhr 
bei der Stadtverwaltung eingegangen sein.

Öffnungszeiten Grünabfallcontainer 
Lauchheim

Der von der GOA betreute Grünabfallcontainer bei der 
Gartenstraße vor der Jagstbrücke hat folgende Öffnungs-
zeiten:
Mittwoch:  17:30 Uhr bis 19:00 Uhr
Samstag:  09:30 Uhr bis 11:30 Uhr
Wir bitten darum, den Mindestabstand von 1,5 m 
unbedingt einzuhalten.
Das Tragen einer medizinischen Maske ist Pflicht!

Stadtverwaltung Lauchheim

S c h u l e

Deutschorden-Schule   
Lauchheim
Ganztagsangebot    
an der Deutschorden-Schule

Grundschule Klasse 1 – 4:  Mo. bis Do. bis 15:30 Uhr
Realschule Klasse 5 + 6: Mo. bis Do. bis 15:30 Uhr 

Informationen im Sekretariat der Schule und unter 
www.deutschorden-schule.de

K i n d e r g ä r t e n /  
K i n d e r t a g e s s t ä t t e n

Speiseplan gültig vom 03.05. bis 07.05.2021
Montag: Braten mit Spätzle und Salat 
Dienstag: Hähnchenschlegel mit Kartoffelsalat 
Mittwoch: Gemüsereis mit Fleischstreifen 
Donnerstag:  Lasagne mit Salat 
Freitag:  Maultaschen mit Salat

Eine Liste mit den Allergenen kann eingesehen werden!

 

Ipf-Ries-Halbmarathon 2021 – 
Wir sind wieder dabei!

Das Kinder- und Familienzentrum Kolibri möchte 
auch in diesem Jahr voller Motivation und Freude 
beim virtuellen Ipf-Ries-Halbmarathon teilnehmen. 
Im Zeitraum von Samstag, 08.05. bis Sonntag, 06.06.2021 
besteht die Möglichkeit auf einer frei wählbaren Strecke 
seinen eigenen Halbmarathon oder in Staffeln zu 
laufen und die Daten und Bilder den Veranstaltern mit-
zuteilen. 

ACHTUNG: Der Ipf-Ries-Halbmarathon ist jetzt doch 
auch in Staffeln möglich!“
Wer Interesse an einer Teilnahme hat und für das Kinder- 
und Familienzentrum Kolibri starten möchte, kann sich 
sehr gerne bei Frau Michaela Schnele (Leitung des KiFaZ 
Kolibri, Tel.: 07363/921792, E-Mail: bewegungskitakolibri@
gmx.de) melden. 

Abfalltermine im Mai 2021

Hausmüll Lauchheim, Röttingen und  

2-wöchentlich Hülen 15., 29.

Gelber Sack Lauchheim, Röttingen und Hülen 10.
4-wöchentlich 

Bio-Sammlung Lauchheim, Röttingen und Hülen  
Wöchentlich 5., 12., 19., 27.

Blaue Tonne Lauchheim, Röttingen und Hülen  
4-wöchentlich 29.

Gartentonne Lauchheim, Röttingen und Hülen  
 12., 27.

Altpapiersammlung
22. (FöV Musikverein Lauchheim)
 

G O A
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Kindergarten Regenbogen
Der Mai ist gekommen ...

... und wir freuen uns über Sonnen-
schein, Wärme und viele bunte Far-
ben in diesem Wonnemonat.

Unser farbenfro-
her Maibaum in 
unserem Kinder-
garten Regenbo-
gen soll Fröhlich-
keit in unseren 
Alltag bringen 
und auch zeigen, 
dass wir an unse-
re Freunde und 
Freundinnen (die 
Kinder) denken, 
die zur Zeit den 
K i n d e r g a r t e n 
nicht besuchen 
dürfen.
Wir wünschen 
allen eine bunte 
Zeit, Gesundheit 
und wunderschö-
ne Maimomente!
Alle Kinder und Er-
zieherinnen vom 
Kiga Regenbogen

K u l t u r e l l e s

Johann Eustach von Westernach –   
Eine Karriere im Deutschen Orden 

Ein digitaler Vortrag von Winfried 
Kießling im Rahmen der Rieser 
Kulturtage 

Wenn es um Schloss Kapfenburg und den 
Deutschen Orden geht, ist Winfried Kieß-

ling ein echter Experte. Mehrere Bücher und Artikel hat 
er über die spannende Geschichte geschrieben und 2020 
mit der Stiftung Schloss Kapfenburg den Schlossführer 
„Schloss Kapfenburg – Vom Deutschordensschloss zur 
Musikschulakademie“ veröffentlicht. Im Zuge der Recher-
chen für das Ringbuch ist Kießling auf viele neue und bis-
lang unbekannte Informationen über Johann Eustach von 
Westernach gestoßen, die schließlich zu seinem neuesten 
Projekt führten: einem Buch über den wohl bekanntesten 
Ordensritter der Kapfenburg. Am Sonntag, 02.05.2021 
gibt er erste Einblicke in das Werk, das voraussichtlich im 
Sommer 2021 erscheinen wird. 
Die Veranstaltung sollte ursprünglich im Rittersaal auf 
Schloss Kapfenburg stattfinden, muss jedoch coronabe-
dingt in Präsenz entfallen. Stattdessen hat die Stiftung ein 
Video mit Kießling produziert, das am geplanten Termin 
als Live-Premiere bei YouTube zu sehen ist. Akademiedi-
rektor Moritz von Woellwarth führt in den Vortrag ein. 

Sonntag, 02.05.2021, 16:00 Uhr, Live-Premiere auf 
youtube.com/c/stiftungschlosskapfenburg und 
www.rieserkulturtage.de. Das Video ist auch im An-
schluss unter diesen Adressen aufrufbar. 

Johann Eustach 
von Westernach 
(1545-1627) 
Aus einer niederade-
ligen Familie im frän-
kisch-schwäbischen 
Raum stammend, trat 
Johann Eustach von 
Westernach im Alter 
von 21 Jahren in den 
Deutschen Orden ein. 
Seine Laufbahn be-
gann 1567 als Küchen-
meister in Ellingen. 
Von 1571 bis 1579 war 
er Trappier in Frank-
furt-Sachsenhausen, 
1580 wurde er Haus-
komtur in Ellingen. 
Von hier berief ihn 
der Hochmeister nach 
Mergentheim und 
betraute von Wester-

nach mit dem Amt eines Statthalters für das Reichsstift 
Fulda. Zu dieser Zeit suchte auch der Hochadel für seine 
nachgeborenen Angehörigen lukrative Versorgungspos-
ten. So bewarb sich der dritte Sohn des Kaisers, Maximi-
lian, Erzherzog von Österreich, als Koadjutor des Hoch-
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meisters. Doch statt als Kontrollorgan zu wirken, schloss 
sich von Westernach voll den Führungsansprüchen des 
Habsburgers an. Dafür ernannte dieser ihn 1588 zum 
Statthalter in Mergentheim, außerdem erhielt er 1590 
zusätzlich die Kommende Kapfenburg als Komtur. Hier 
entfaltete von Westernach sofort eine rege Bautätigkeit, 
die mittelalterliche Bergfeste wurde in eine repräsentative 
Residenz umgewandelt. Bis zu seinem Lebensende behielt 
er die Kommende Kapfenburg bei, wirkte aber auch im 
kaiserlichen Auftrag als Reichskommissär in vielfältigen 
Reichsangelegenheiten. Innerhalb des Ordens wurde er 
1611 Ratsgebietiger, 1617 Statthalter und 1618 Landkomtur 
der Ballei Franken. 1625 wählte man den nun 80-jährigen 
Ordensritter als Platzhalter für den noch minderjährigen 
Erzherzog Leopold von Österreich zum Hochmeister. Am 
25.10.1627 starb von Westernach, am 29.12. wurde er in 
der Gruft der Hochmeister in Mergentheim bestattet.

Förderverein Internationales  
Musik- und Kulturzentrum  
Schloss Kapfenburg e.V.

Werden Sie Mitglied im Förderverein In-
ternationales Musik- und Kulturzen-
trum Schloss Kapfenburg e.V. und unter-
stützen Sie damit eine Einrichtung, die neue 
Impulse für das kulturelle und wirtschaftliche 
Leben in der Region Ostwürttemberg liefert. 

Durch eine Mitgliedschaft gewinnen Sie Vorteile bei der 
Nutzung der Einrichtung und des kulturellen Angebotes 
auf Schloss Kapfenburg. Unter anderem erhalten Sie Preis-
ermäßigungen bei Veranstaltungen sowie regelmäßige 
schriftliche Informationen zum Programm. 

Beiträge: 

Körperschaften  100,00 Euro jährlich 

Privatpersonen  25,00 Euro jährlich 

Familienangehörige von Mitgliedern, 
Studenten, Auszubildende  12,50 Euro jährlich 

Die Beitrittserklärung erhalten Sie unter www.schloss-kap-
fenburg.de/Schloss & Stiftung/Wir über uns/Förderverein

Alamannenmuseum Ellwangen
Das Alamannenmuseum ist bis auf Wei-
teres gemäß der Corona-Verordnung 
des Landes geschlossen. 

Bitte informieren Sie sich vor einem Besuch auf der Home-
page des Alamannenmuseums über den aktuellen Stand. 
Die Museumsmitarbeiter sind auch weiterhin telefonisch 
erreichbar. 
Nähere Informationen im Internet unter www.alamannen-
museum-ellwangen.de sowie unter Tel. 07961 969747. 
Besuchen Sie uns auch bei Facebook!

vhs Ostalb
„Die Geschäftsstelle vhs Ostalb hat von Montag, 
26.04.2021 bis Freitag, 07.05.2021 zu. Ab dem Mon-
tag, 10.05.2021 sind wir wieder für Sie da!“

vhs-Angebote
21S30502Z Stephanie Lehmann
Das nachhaltige Menü des Monats – Mai
In Kooperation mit der vhs Aalen
Online-Kurs über Jitsi Meet
Was koche ich heute? Wer wünscht sich dafür nicht eine 
kreative und bequeme Lösung. Wir bieten dafür sogar eine 
umweltfreundliche, günstige und nachhaltige Variante. 
Nutzen Sie das Online-Kochen der vhs, um mit Spaß und 
in virtueller Gesellschaft etwas zu lernen und zaubern. 
Sie kochen gemeinsam mit der Dozentin in einer Webkon-
ferenz ein schnelles und einfach umzusetzendes kleines 
Menü in Ihrer eigenen Küche. 
Sie erhalten eine E-Mail mit dem Einladungslink zum On-
line-Kochkurs, der Einkaufsliste und den notwendigen Vor-
bereitungen.
Mit der Anmeldung zum Kurs erklären Sie sich 
einverstanden mit der Weiterleitung Ihrer E-Mail-
Adresse an Ihre Kursleitung zum Versand der Ein-
ladungs-E-Mail.
Mittwoch, 05.05.2021, 17:30 – 19:45 Uhr
25,00 Euro

21S11106O
Deine Worte – Selbstbewusst vorgetragen, auch 
vor der Kamera.
Sprechtraining mit Schauspielerin Alessandra Ehr-
lich
Online-Kurs
Egal ob Songtext, Poesie oder Referat, ob eigener Text 
oder Interpretation – was Du ausdrücken und wie Du 
beim Publikum rüberkommen willst, entscheidest Du. Wo 
schaust Du am besten hin? Wie positionierst Du Dich? Wie 
klingt Dein Vortrag facettenreich? Wie setzt Du Deine Mi-
mik ein? 
Ich gebe Dir Methoden aus dem Schauspielberuf und Tipps, 
wie Deine Worte selbstbewusst, stark und laut klingen. 

Ist Ihre Hausnummer gut zu erkennen?
Das kann im Notfall wichtig sein.

Örtliche Leiterin: Frau Grimmeisen-Nicht,    
 Tel. 07363 / 953360
Anmeldung für Kurse und Vorträge bei der Geschäftsstelle:
Telefon 07961/8786-986, E-Mail: info@vhs-ostalb.de 
Internet: www.vhs-ostalb.de
Hinweis: Eine Anmeldung für Kurse und Vorträge ist zwin-
gend notwendig, da nur bei entsprechender Anmeldezahl 
Kurse und Vorträge stattfinden können. Bei Absage eines 
Angebots wird jede angemeldete Person benachrichtigt. 
Das gesamte örtliche Programm finden Sie auch auf  
www.lauchheim.de/Bildung & Betreuung/VHS

VHS Ostalb e.V.
Strutrain 2, 73492 Rainau
Telefon: 07961 / 8786-986,   
Fax: 07961 / 8789-061
www.vhs-ostalb.de, info@vhs-ostalb.de
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Nach einem speziellen Warm Up von Körper, Atem und 
Stimme trainieren wir mit spielerischen Übungen das Spre-
chen und das selbstbewusste Auftreten. Dann arbeiten wir 
gemeinsam inhaltlich an einem von Dir mitgebrachten 
(kurzen) Text, bevor wir uns der Präsentation vor der Ka-
mera widmen. 
Samstag, 08.05.2021 und Sonntag, 09.05.2021, 2-mal
10:00 – 14:00 Uhr
96,00 Euro

21SV102RO Tosca Zastrow-Schönburg
Lernblockaden erkennen und lösen
Online-Vortrag 
Heutzutage gehören Konzentrationsprobleme, Lese-, 
Schreib-, Rechenschwäche zum schulischen Alltag. Nichts 
ist so schwer als mit dem eigenen Kind zu arbeiten. Im 
Vortrag, werden Eltern und Pädagog*innen neue Sicht-
weisen über Lernblockaden aufgezeigt. Hier ist es wichtig 
an was kann ich eine Lernblockade erkennen. Was führt zu 
Lernblockaden und wie kann effizient geholfen werden. 
So kann Lernen für Kinder und mit Kindern wieder Spaß 
machen. Die Teilnehmer*innen erhalten theoretisches 
Hintergrundwissen und praktische Übungen die den Lern-
alltag unterstützen. Für Fragen und Gespräche steht die 
Referentin gerne zu Verfügung.
Ab Donnerstag, 13.05.2021, eine Woche zur Ansicht 
zur Verfügung
Gesponsert von der Gemeinde Rosenberg 
Gebührenfrei, Spenden erbeten

21FV3001H Heilpraktikerin Renate Gärlich
Ernährung und Wechseljahre
Online-Vortrag 
Schon bei der Geburt wird festgelegt, dass der Vorrat 
an weiblichen Eizellen endlich ist. Meist ab einem Alter 
zwischen 40 – 50 Jahren stellen die Eierstöcke langsam 
die Produktion weiblicher Hormone ein, die Wechseljahre 
beginnen. Bis die Hormonumstellung abgeschlossen ist, 
können 5 – 10 Jahre vergehen.
Was verändert sich? Welche Bedeutung hat diese Zeit für 
die Ernährung und Diäten? Ist eine Gewichtszunahme un-
vermeidlich? Im Vortrag erfahren Sie wie Sie es angehen 
können um gut durch die Wechseljahre zu kommen.
Ab Donnerstag, 20.05.2021, eine Woche zur Ansicht 
zur Verfügung
Gesponsert von der Gemeinde Hüttlingen
Gebührenfrei, Spenden erbeten

B e r a t u n g s -
u n d  A n l a u f s t e l l e n

Kinder- und Familienzentrum 
(KiFaZ) Kolibri

Sie finden uns immer donnerstags von 13:00 Uhr 
bis 16:00 Uhr im neuen Büro- und Begegnungsraum 
im Treffpunkt Bären und unter folgender Nummer 
01522/1360457. 

Um Terminvereinbarung wird gebeten!

Pflegestützpunkt Ostalbkreis
Der Pflegestützpunkt Ostalbkreis bie-
tet allen Rat- und Hilfesuchenden eine 
kostenlose und neutrale Beratung zu Fragen im Vor- und 
Umfeld einer Pflegesituation. Sie erreichen uns telefonisch 
unter 07361 503-1820, 07171 32-4403, 07961 567-3403 
oder unter pflegestuetzpunkt@ostalbkreis.de. Weitere 
Informationen auch im Internet unter www.pfle-
gestuetzpunkt.ostalbkreis.de

Psychosoziale Krebsberatungs-
stelle Ostwürttemberg
Eine Einrichtung des Fördervereins  
Onkologie Ostwürttemberg e. V.

Beratung – Begleitung
Wetzgauer Straße 85 / Haus 6
73557 Mutlangen
Telefon: 07171 4950-230
E-Mail: info@kbs-ow.de
Internet: www.kbs-ow.de

Ökumenischer Hospiz-
dienst Aalen e.V.
Der ambulante Hospizdienst unterstützt mit seinen ehren-
amtlichen Hospizbegleitern schwerstkranke und sterbende 
Menschen und deren Angehörige zu Hause, in Pflegeein-
richtungen und im Krankenhaus.
Beratung und Trauerbegleitung und Fragen zum 
offenen Trauertreff:
Frau Kufka
Sie können uns zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr tele-
fonisch erreichen: 07361 555056 oder 0171 2069420, gerne 
auch per E-Mail: info@aalener-hospizdienst.de, weitere 
Infos unter www.aalener-hospizdienst.de

S o z i a l e s

NEO (Netzwerk Essstörungen 
Ostalbkreis e.V.)
c/o Psychosoziale Beratungsstelle Caritas

Weidenfelder Straße 12 · 73430 Aalen
Telefon: 07361 80642-60 
E-Mail:  sekretariat@neo-iv.de oder info@mein-neo.de
Homepage: www.mein-neo.de

Der Diakonieverband-Ostalb 
informiert:

Sozialführerschein startet digital –   
Noch wenige Plätze frei
Ellwangen Mit dem achtteiligen Kurs „Sozialführerschein“ 
ist der Einstieg in ein soziales Ehrenamt kinderleicht. Die 
14. Auflage startet am Donnerstag, 06.05.2021 als 
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Videokonferenz über Zoom und findet an acht Aben-
den jeweils donnerstags von 18:30 – 21:00 Uhr statt. 
Derzeit sind noch wenige Plätze frei. Kurzentschlossene 
können sich noch bis Montag, 03.05.2021 bei der Caritas 
Ost-Württemberg, Sebastiansgraben 33, 73479 Ellwangen, 
Tel. 07961 569782, E-Mail: steidle@caritas-ost-wuerttem-
berg.de, anmelden.

F o r s t -  u n d
L a n d w i r t s c h a f t

Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 
informiert:

Kartierungen von Tieren, Pflanzen und Lebens-
raumtypen
In unserer Gemeinde werden ab April bis Ende Novem-
ber 2021 Kartierungen von Arten und Lebensraumtypen 
der Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie, weiteren Tieren 
(Vögel, Insekten) und/oder Pflanzen durchgeführt. Die 
Kartierungen finden auf wenigen Stichprobenflächen 
überwiegend im Außenbereich unserer Gemeinde statt.
Die Untersuchungen erfolgen im Auftrag der Landesan-
stalt für Umwelt Baden-Württemberg LUBW. Eine Zuord-
nung von Ergebnissen zu Grundstückseigentümern oder 
Bewirtschaftenden findet bei der Erfassung und Auswer-
tung der Kartierungen nicht statt. Es werden auch keine 
dauerhaften Markierungen auf der Fläche vorgenommen. 
Im Rahmen dieser Erhebungen ist es den Kartierenden als 
Beauftragte der LUBW grundsätzlich erlaubt, Grundstücke 
ohne vorherige Anmeldung zu betreten (§ 52 Naturschutz-
gesetz). Die Kartierenden betreten nur Grünlandflächen 
und Wald im Außenbereich bzw. nutzen das vorhandene 
Wegenetz. Die von der LUBW beauftragten Personen 
haben eine Kartierbescheinigung, die sie im Gelände mit 
sich führen.
Die Kartierenden sind in der Regel alleine im Gelände un-
terwegs, der gebotene Mindestabstand wird eingehalten. 
Bei der Kartierung werden in jedem Fall die derzeit gelten-
den Vorgaben zur Kontaktbeschränkung zur Eindämmung 
der Ausbreitung des Coronavirus eingehalten.

E i n w o h n e r m e l d e - /
S t a n d e s a m t
K a t h o l i s c h e
K i r c h e n g e m e i n d e n

Keine Präsenzgottesdienste im Dekanat 
Ostalb
Wie Sie der Presse und den Vermeldungen bereits ent-
nehmen konnten, finden seit dem Montag, 19.04.2021 
in allen Kirchen des Dekanats keine Präsenzgottesdienste 
mehr statt, da der Inzidenzwert von 200 im Ostalbkreis 
überschritten wurde. 
Verschiedene Gottesdienste aus der Seelsorgeeinheit wer-
den als Live-Übertragung ausgestrahlt.

Live-Übertragungstermine 
von Gottesdiensten
Aus unserer Seelsorgeeinheit Kapfenburg werden 
folgende Gottesdienste live übertragen: 

Freitag, 30.04.2021
 18:00 Uhr Heilige Messe aus Lauchheim 

Samstag, 01.05.2021 
 18:00 Uhr Feierliche Maiandacht aus Lauchheim 
 18:30 Uhr Maiandacht aus Westhausen 
 20:00 Uhr Jugendanbetung aus Westhausen 
Sonntag, 02.05.2021 
 09:30 Uhr Eucharistiefeier aus Lauchheim 
Dienstag, 04.05.2021 
 19:00 Uhr Heilige Messe aus Westhausen 
Mittwoch, 05.05.2021 
 18:30 Uhr Maiandacht des Frauenbundes aus Westhausen 
Freitag, 07.05.2021 
 18:00 Uhr Heilige Messe mit Bittgebeten aus Lauchheim 

Die Links zu den Gottesdiensten und weitere Termine ent-
nehmen Sie unserer Homepage www.se-kapfenburg.de

Erreichbarkeit der Pfarrbüros
Die Pfarrämter sind derzeit für den Personenverkehr nur 
eingeschränkt geöffnet. 
Vereinbaren Sie deshalb bitte vorab einen Termin. 
Sie erreichen uns von Dienstag bis Freitag von 09:00 – 
11:00 Uhr. 
Gerne können Sie uns auch eine E-Mail schreiben oder eine 
Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen – wir 
rufen Sie gerne zurück. 
Ansprechpartner für dringende seelsorgliche Notfälle er-
halten Sie ebenfalls auf dem Anrufbeantworter.

Katholische Öffentliche Bücherei
Die Katholische Öffentliche Bücherei im Alten Pfarr-
haus in Lauchheim ist derzeit geschlossen.

Ihre Ansprechpartner in der Seelsorgeeinheit

Pastoralteam 
Pfarrer Dr. Adiele:  5134 
Pfarrer Reiner:   95 40 100 
Pfarrer Höfler:   954 5775 
Petra Koch:   0157 32270078 
Sozialstation St. Elisabeth: 95 29 7-0 
Ökumenischer Hospizdienst Aalen: 0171 2069420 

Pfarrbüro Lauchheim 
Gaby Ladenburger, Pfarramtssekretärin 
Telefon: 5134 · Fax: 6893 
KatholischesPfarramt.Lauchheim@drs.de 

Pfarrbüro Westhausen 
Regina Rufner, Pfarramtssekretärin 
Telefon: 95 40 100 · Fax: 95 40 102 
regina.rufner@drs.de 

Seelsorgeeinheit Kapfenburg
Unsere Seelsorgeeinheit im Internet 
www.se-kapfenburg.de 
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen 
der Seelsorgeeinheit Kapfenburg.
www.katholisch.de
Das Internetportal der katholischen Kirche.

Weitere Informationen aus unseren Kirchengemeinden 
und der Seelsorgeeinheit erhalten Sie in unserem Kirchen-
blatt. Wenn Sie das Kirchenblatt abonnieren möchten, 
melden Sie sich bitte im Pfarrbüro, Tel. 9540100.
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E v a n g e l i s c h e
K i r c h e n g e m e i n d e n

Wochenspruch: Singet dem Herrn ein neues Lied, denn 
er tut Wunder. Psalm 98,1

 4. Sonntag nach Ostern – Kantate, 02.05.2021
 10:00 Uhr Andacht im Garten vom ev. Pfarrhaus, Kuhstei-

ge 20, in Lauchheim. Die Andacht wird geleitet 
von Pfarrerin Stiegele. 

Der geplante Konfirmationsgottesdienst am Sonn-
tag, 02.05.2021  kann Pandemie-bedingt nicht statt-
finden.

Vertretung in der Zeit der Vakatur
Während der Zeit der Vakatur in unserer Gemeinde wer-
den die Pfarrerinnen und Pfarrer der Region Ost im Wech-
sel die Gottesdienstvertretung und die Kasualvertretung 
übernehmen. In seelsorgerlichen Fällen, oder in Fällen von 
Bestattungen wenden Sie sich bitte an das jeweils vertre-
tende Pfarramt. 

Vom 25.04.2021 – 08.05.2021 
Pfarrer Gießler, Kirchheim, Tel. 07362 3400

Vom 09.05.2021 – 22.05.2021 
Pfarrer Dr. Lichtenstein, Trochtelfingen, Tel. 07362 22347

Für Fragen rund um die Kirchengemeinde wenden Sie sich 
bitte während der Öffnungszeiten an unser Pfarrbüro.

Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Dienstag: 08:30 – 11:30 Uhr
Donnerstag:  14:00 – 16:00 Uhr
Pfarramtssekretärin Fr. Mann
Tel.: 5107 / Fax: 5168 / 
E-Mail: gemeindebuero.lauchheim-westhausen@elkw.de
www.lauchheim-westhausen-evangelisch.de
Alle aktuellen Informationen rund um unsere Gemeinde 
entnehmen Sie bitte unserer Homepage!

V e r e i n e

SV Lauchheim 1946
Zur Eröffnung des Jubiläumsjahres 
am Samstag, 01.05.2021 bietet der 
Förderverein Vereinsgaststätte Ver-
pflegung für Ihre Maiwanderung 
oder für Zuhause an.
Verkauf von 10:00 Uhr – 18:00 Uhr 
im Bärengarten siehe Speisekarte.

Gerne mit Vorbestellung (Stückzahl und Uhrzeit) per 
E-Mail an:
svlauchheim@t-online.de
Zur Abholung bitte pro Haushalt nur eine Person. Die 
AHA-Regeln sind zu beachten, Einbahnverkehr ist aus-
geschildert.

SV Lauchheim 1946
Ehrungen verdienter Mitglieder

Weil eine Ehrungsveranstaltung coronabedingt in 
nächster Zeit nicht durchführbar ist, hat der Ehrenrat 
des SV Lauchheim die Urkunden und Ehrennadeln 
zum ersten Mal persönlich zu den Mitgliedern ge-
bracht. Geehrt wurden 

Für 25 Jahre Mitgliedschaft:
Monika Bernreiter, Corinna Blank, Carola Durm, 
Tobias Hahn, Andreas Klimm, Christian Maile und 
Dominik Schmid

Für 40 Jahre Mitgliedschaft:
Thomas Albrecht, Peter Dolpp, Elfriede Herczog, 
Matthias Funk, Martin Jast, Michael Jast, Frank 
Laistner, Paul Uhl, Ute Waschek

Für 50 Jahre Mitgliedschaft:
Kaspar Grimminger, Marita Lang, Gertrud Mattheiss, 
Peter Preissler, Waltraud Preissler, Jürgen Walgen-
bach

Für 60 Jahre:
Werner Puscher

Der SV Lauchheim bedankt sich für die lang-
jährige Treue zum Verein und wünscht allen 
Geehrten gute Gesundheit!

Einen kleinen Ausschnitt der Ehrungen zeigt die Bild-
collage rechts. 

To-Go Speisekarte am 01.05.2021
Steak mit Kartoffelsalat und Brötchen  7,00 E
Steak mit Kartoffelsalat  6,50 E
Steak mit Brötchen  5,00 E
Jubiläumsgriller
1 Paar mit Kartoffelsalat und Brötchen  5,00 E
Jubiläumsgriller
1 Paar mit Kartoffelsalat  4,50 E
Jubiläumsgriller
1 Paar mit Brötchen  3,00 E
1 Portion Kartoffelsalat  2,00 E
1 Brötchen  0,50 E

Fürs Grillen zu Hause  

Jubiläumsgriller vakuumiert 3er-Pack 6,00 E

    5er-Pack 10,00 E

Steak vakuumiert  3er-Pack 8,00 E

Wandertüte  4,50 E
Je nach Wunsch: 1 Paar Gerauchte oder Landjäger 
oder Saiten, Brot oder Brötchen, Apfel

Jubiläums-Wandertäschchen  7,50 E
Inhalt: 1 Paar Gerauchte, 1 Paar Landjäger, 
Käse, Brot, Müsliriegel, Apfel, Überraschung

Kuchenverkauf
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Schwäbischer Albverein,   
OG Lauchheim-Kapfenburg

Sternwanderung am Samstag, 01.05.21 

Noch immer hat uns die Pandemie voll im Griff. 
Das heißt, geführte Gruppenwanderungen 

dürfen nicht abgehalten werden. Eigentlich hatten wir ge-
plant mit 3 geführten Rundtouren bei der Mai-Hocketse des 
Sportvereins einzukehren, und damit den Bau des neuen 
Vereinsheimes zu unterstützen. 
Nun bieten wir die 3 Touren für „Selbstwanderer“, an und 
empfehlen gleichzeitig zum Ende der jeweiligen Strecke das 
„To Go“-Angebot der Vereinsgaststätte Bären zu nutzen. 
Selbstverständlich halten wir uns dabei an die gültigen Co-
rona-Vorschriften. 

1. für Familien – 5 km mit 140 Hm 
Rundwanderung über das Leimental zum HW1 
Die Wanderung beginnt am Schulzentrum und führt uns 
in westlicher Richtung bis zum Ende des Tuchwasens. Hier 
biegen wir links ab in die Bahnhofstraße und gleich wieder 
links in die Abtstraße. An der nächsten Kreuzung über-
queren wir die Gerlachstraße und gehen noch ein kurzes 
Stück geradeaus bis zum nächsten Abzweig. Hier geht es 
den Fußweg nach rechts, vorbei an einem kleinen Teich. Am 
nächsten Abzweig behalten wir unsere Richtung und wan-
dern auf dem Leimentalweg um eine Linkskurve bis zum 
Kinderspielplatz an der Bahnlinie. Eine kleine Tunnelröhre 
bringt uns ins Leimental, wo wir rechts dem Kalksträßchen 
bis zur Straße folgen. Der Gehweg führt uns ein Stück berg-
auf und bei der ersten Gelegenheit biegen wir nach links 
in den Waldweg ein, der uns stetig ansteigend nach oben 
geleitet. Linkerhand gibt es immer wieder schöne Ausblicke 
auf das unter uns liegende Leimental und eine Bank lädt 
zum Verweilen ein. Nach etwa 10 Minuten taucht vor uns 
eine Spitzkehre auf. Hier verlassen wir den Waldweg, um 
geradeaus auf einem Fußweg die letzten Höhenmeter zu 
überwinden. Knapp vor dem Waldrand biegen wir nach 
links und folgen dem Naturweg parallel zum außerhalb lie-
genden Teersträßchen. Nach kurzer Zeit stoßen wir auf den 
HW1, den Albvereinsweg, der mit einem roten Dreieck ge-
kennzeichnet ist. Diesem folgen wir einen guten Kilometer, 
bis vor uns ein geschotterter Waldweg auftaucht. Hier geht 
es links ab. Nach knappen 500 m zweigen wir nach rechts 
und kurze Zeit danach nach links dem befestigten Wald-
weg folgend. Ab und zu erkennt man jetzt schon wieder 
die ersten Häuser von Lauchheim und auch die Bahnlinie. 
Bei der nächsten Kreuzung halten wir uns leicht rechts und 
gelangen über die Bahnbrücke wieder zurück in den Ort. 
Die Kuhsteige und im weiteren Verlauf die Schillerstraße 
bringen uns wieder zum Ausgangspunkt an der Schule. 
Die insgesamt 5 km gestalten sich bei dieser Tour schon 
etwas anspruchsvoller, da doch einige Höhenunterschiede 
zu bewältigen sind. 

2. mittlere Rundtour – 8 km mit 155 Hm 
Wanderung über die Kapfenburg zum Schützen-
haus 
Wir starten an der Bushaltestelle beim Schulzentrum. Über 
den Tuchwasen gelangen wir zur Bahnhofstraße, deren 
Gehweg uns den Berg hinauf durch unser Städtchen in Rich-
tung Kapfenburg führt. Nach der Bahnunterführung geht 
es so noch geraume Zeit weiter, bis linkerhand der geteerte 
Radweg zur Burg auftaucht. Auf diesem gelangen wir bis 
hinauf zu Lauchheims Wahrzeichen, der Kapfenburg. Je 
höher wir dabei ansteigen, umso weiter öffnet sich die Sicht 
in Richtung Ellwangen und das dazu gehörende Umland. 
Mehrere Ruhebänke bieten uns Anlass, eine Verschnaufpau-
se einzulegen. Auf der Höhe angekommen nutzen wir den 
Gehweg bis zum Ortseingang von Hülen. Am Wanderpark-
platz wenden wir uns nach links und nutzen die ersten 300 

m den parallel zur Steinbruch-Trasse verlaufenden Natur-
weg. Wir behalten die Richtung bei, immer geradeaus in 
den Wald hinein, bis nach etwa 2 km rechts versteckt die 
Stockacher Hütte auftaucht. Hier biegen wir nach links und 
folgen dem Waldweg, vorbei an einer Bank, bis uns linker-
hand ein Pavillon eine Rast anbietet. Von da folgen wir dem 
geschotterten Waldweg nach rechts den Berg hinunter, bis 
zu einer starken Linkskurve. In dieser Abbiegung wenden 
wir uns scharf links und gelangen über den Hohlweg hinun-
ter bis zum Schützenhaus. Ab hier ist der Weg wieder ge-
teert und wir erreichen, vorbei an der Fuchsmühle und durch 
den Tunnel dem Fuchsmühlweg folgend, die Lindenstraße. 
Dort biegen wir links ab bis zur Schillerstraße und von da  
8 km mit ihren 155 Höhenmetern verlangen eine gewisse 
Kondition. Mit regelmäßigen Pausen bei den zahlreichen 
Ruhebänken schafft auch der weniger geübte Wanderer 
diese Tour. 

3. sportlich aktive Tour – 16 km mit 295 Hm über 
den Schönen Stein und den Egerursprung nach 
Röttingen 
Ausgangspunkt der Wanderung ist die Bushaltestelle 
an der Lauchheimer Schule. Wir überqueren die Haupt-
straße und folgen dem Gehweg der Schillerstraße und 
Kuhsteige langsam ansteigend in südlicher Richtung bis 
über die Bahnbrücke in den Wald. Hier geht es links bis 
zur nächsten Kreuzung und geradeaus weiter auf dem 
Forstweg immer bergauf bis zum kleinen Pavillon, wo der 
HW 1 (rotes Dreieck) kreuzt. Ab jetzt führt uns diese Be-
schilderung in östlicher Richtung zum Egerursprung und 
weiter nach Aufhausen bis zur Michelfelder Straße. Jetzt 
verlässt uns die Markierung mit dem roten Dreieck und wir 
biegen links in die Tulpenstraße ein. Über die Rosenstraße 
gelangen wir zum Parkplatz an der Egerhalle. Nun geht 
es ein Stück zwischen der B 29 und dem Schenkenbach 
weiter. Nach dem Bauernhof überqueren wir den kleinen 
Wasserlauf und wandern immer dem Flurweg folgend bis 
nach Röttingen. Das Albvereinszeichen rote Raute führt 
uns durch den Ort bis zum Waldrand nach der Wendelins-
kapelle. Jetzt biegen wir links ab (kein Wegzeichen mehr) 
und gehen weiter auf dem Flurweg zwischen Ackerland 
und Wald. Nach etwa 600 m biegt ein Grasweg rechts ab 
und es geht am Zaun des Nato-Tanklagers bis hinunter 
zum Weiler Gromberg. Nun gilt wieder die rote Raute, die 
uns vorbei an der Kalvarienkapelle und dem Stationenweg 
wieder zum Ausgangspunkt der Tour geleitet. 
Dieser Vorschlag stammt von unserem Wanderführer 
Arthur Puscher. Die insgesamt 16 km Wanderstrecke be-
inhalten knapp 300 Höhenmeter und erfordern eine gute 
Kondition oder entsprechend ausgiebige Pausen. 
Die Wanderkarte und den GPX Track der Touren gibt 
es wie immer auf unserer Homepage zum Runterladen 
(http://sav-lauchheim-kapfenburg.com).

M i t t e i l u n g e n
a u s d e n N a c h b a r g e m e i n d e n

Dunkelrot Kapfenburg –  
OFC VfB Stuttgart
Heimgrilltüte zum Vatertag! 

Wir liefern am Vorabend des Vatertags (Mittwoch, 
12.05.2021):  2 Paar „Dunkelrote“ • 2 Steaks • VfB-Brot 
• 2 Stuttgarter Hofbräu • 1 Ensinger Zitronenlimonade • 
Fritzle Fruchtgummi 
... auf Vorbestellung bis Donnerstag, 06.05.2021  
per E-Mail an dunkelrot-kapfenburg@web.de 
oder Tel. 0176 23639626 Anruf oder WhatsApp.
Preis: 18,93 Euro für einen guten Zweck!
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Ingenieurbüro Armin Kausch
www.ingenieurbuero-kausch.de

Weitere Dienstleistungen:

Kfz-Schadengutachten

KFZ Prüfstelle
Flözstr. 28, Attenhofen
Tel. 0 73 61 / 94 17 00

Montag bis Freitag
09.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr

 Achtung!      Achtung!      Achtung!      Achtung!

Sonderreinigungspreis
      Bett: 10,—     Kissen: 5,—
Von:  Mo., 03.05. bis Mi., 05.05.2021
Ort:  Tuchwasen
 arbeitet hier im Ort täglich ab 9 Uhr eine

Bettfedern-Reinigung
Eine günstige Gelegenheit wird allen Hausfrauen geboten. Es entsteht für 
Sie kein Zeitverlust, denn Abholung und Lieferung erfolgt kostenlos. 
Die Hausfrauen können bei der Reinigung anwesend sein.  
Anmeldung am Maschinenwagen.

Wir holen Ihre Betten auch in den Teilorten
 Lieferung von Qualitäts-Inlett in allen Farben
 Federn zum Nachfüllen 1a Qualität
 Günstige Sonderposten von Aussteuerware
Auf Wunsch können Ihre Betten zu Steppbetten umgearbeitet 
werden! Für preiswerte Facharbeit garantiert:

 FIRMA FRANZ SCHWENOLD
 Telefon 0171 / 24 18 397 

Lauchheim · 90 x 86 mm · KW 17_21

Ellwangen, Westh., Lauchh · KW 17_21 · 90 x 35 mm

WESTHAUSEN
GASTHAUS

Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Hauber mit Team

Telefon: 0 73 63 / 53 06 • info@sonne-westhausen.de

1. Mai – Schnitzelaktion 
Denken Sie rechtzeitig an Muttertag und Pfi ngsten.

Kostenlose Lieferung möglich. Speisekarte siehe Homepage.

Lauchheim • KW 17 • 90 x 35 mm

Fleischpfanne, gewürzt 100 g 1,10 €

Metzgerei am Marktplatz
Hauptstraße 26 · 73466 Lauchheim
Telefon: 0 73 63 - 53 16

Rauchfl eisch, auch kleine Stücke 100 g 1,75 €

MARKTPLATZ-ANGEBOT   Fr., 30. April bis Di., 4. Mai 2021



16

Notdienste und Öffnungszeiten
für Lauchheim – Hülen – Röttingen

Polizei       Notruf 110

Polizeiposten Westhausen  Tel. 919040

Feuerwehr  Notruf 112

Notarzt (Rettungsdienst, 
akut lebensbedrohliche Erkrankungen)   Notruf 112  

Hausärztlicher Notdienst   Tel. 116 117
erreichbar Freitag 16 Uhr bis Montag 8 Uhr, 
Mittwoch 13 Uhr bis Donnerstag 8 Uhr, 
übrige Werktage 18 Uhr bis 8 Uhr des Folgetages

DRK-Krankentransport, Rettungsleitstelle Aalen 
 07361 19222 
Notfallpraxis Aalen 
am Ostalb-Klinikum Aalen, Kälblesrainweg 1, 73430 Aalen
Öffnungszeiten:
Mittwoch 13 bis 22 Uhr, Freitag 16 bis 22 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag 8 bis 22 Uhr

Notfallpraxis Ellwangen
an der St. Anna-Virngrund-Klinik
Dalkinger Straße 8–12, 73479 Ellwangen
Öffnungszeiten:
Samstag, Sonntag, Feiertag 8 bis 22 Uhr.
 

Augenärztlicher Notdienst           Tel. 01805 0112098

Zahnärztlicher Notfalldienst   Tel. 0711 7877788

Krebsinformationsdienst kostenfrei
täglich von 8 – 20 Uhr  Tel. 0800 4203040 
Per E-Mail: krebsinformationsdienst@dkfz.de
Im Internet: www.krebsinformationsdienst.de und
www.facebook.de/krebsinformationsdienst

Sprechstunden Tierarztpraxis 
Dr. F. Schillinger, Lauchheim
Termin nach Vereinbarung unter  Telefon: 07363 5106

Notdienst der Apotheken
Informationen rund um den Apothekendienst   
Tel. 0800/0022833 und Homepage www.aponet.de

Sa., 01.05. =  Alemannen-Apotheke Unterschneidheim 
  Tel. 07966 903000
  Marien-Apotheke Ellwangen  
  Tel. 07961 3525
So., 02.05. =  Reichsstadt-Apotheke Bopfingen 
  Tel. 07362 96340
  Apotheke am ZOB Aalen  
  Tel. 07361 69020

Giftinformationszentrale  Tel. 0761 270- 4361
Uni-Kinderklinik Freiburg
Mathildenstraße 1, 79106 Freiburg

Katholische Sozialstation St. Elisabeth   Tel. 919106
Mühlgasse 12, Lauchheim 

Hospiz-Dienst Aalen, Einsatzleitung Tel. 0171 2069420

Frauennotruftelefon  Tel. 07961 969449

Störungsdienst

Strom (EnBW)  Tel. 07961 9336-1401

Gas (EnBW)  Tel. 07961 9336-1402

Wasserversorgung/Wasserrohrbrüche Tel. 07961 826961

Lauchheim, Wassermeister 
Herr Ziegelbaur  Tel. 07363 921032

Röttingen, Wassermeister Herr Diemer Tel. 0173 7348264

Hülen, Wassermeister Herr Dauser   Tel. 07363 6160

GOA – Info  Tel. 07174 2711-0

Öffnungszeiten / Rufnummern

Rathaus

Bürgermeisterin Schnele  Tel. 0170 3470807

Vorzimmer Bürgermeisterin  Tel. 07363 85-11

Bürgerbüro / Standesamt  Tel. 07363 85-0

Stadtkasse / Friedhofsamt  Tel. 07363 85-31

Stadtbaumeister Wolfgang Köpf  Tel. 0174 2036015

Montag bis Freitag  08:00  – 12:00 Uhr
Montag  14:00  – 16:00 Uhr
Donnerstag    15:00  – 18:00 Uhr 

Deutschorden-Schule  Tel. 07363 9614-0 
an Schultagen   07:00 – 13:00 Uhr
Montag – Donnerstag  14:00 – 15:30 Uhr

Schulsozialarbeiter Herr Breuer  Tel. 07363 9614-285
Erreichbar an den Schultagen 08:00 – 13:00 Uhr

Kindertageseinrichtungen

Kinder- und Familienzentrum (KiFaZ) Kolibri 
Hettelsberger Weg 2, 73466 Lauchheim
Telefon: 07363 921792
Montag – Freitag   07:00 – 16:00 Uhr
Kinderkrippe  08:00 – 14:00 Uhr 

Städt. Kindergarten Regenbogen
Aalener Gasse 12, 73466 Lauchheim-Hülen
Telefon: 07363 5333
Montag – Freitag  07:00 – 14:00 Uhr 

Katholischer Kindergarten St. Gangolf 
Schulstraße 1, 74366 Lauchheim-Röttingen
Telefon: 07363 4241
Montag – Donnerstag 07:00 – 16:00 Uhr
Freitag   07:00 – 13:30 Uhr 

Katholische Kindertagesstätte St. Maria
Fuchsmühlweg 1, 73466 Lauchheim
Telefon: 07363 5404
Montag – Donnerstag 07:00 – 16:00 Uhr   
Freitag  07:00 – 13.00 Uhr

Natur- und Waldkindergarten „Sieben Zwerge“ 
Leimental 1, 73466 Lauchheim
Telefon: 0173 1084244
Montag – Freitag  08:00 – 14:00 Uhr
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Wir suchen ab sofort eine/n MFA
HNO-Praxis Dr. med. Achim Berend 

Am Stelzenbach 11,  73479 Ellwangen, Tel. 07961/2311

Wir sind Hersteller von hochwertigen Holzverpackungen und 
suchen für unsere Produktion ab sofort einen 

MITARBEITER  m/w/d 
IN VOLL- ODER TEILZEIT

Die Aufgaben umfassen alle Arbeitsschritte der Montage der Holz-
kästen und -etuis. Spezielle Vorkenntnisse sind nicht notwendig, 
wobei handwerkliches Geschick von Vorteil ist.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie uns unter 
folgender Telefonnummer an: 0 73 63 - 53 13 oder senden Sie 
uns eine E-Mail an: info@jawagner.de.

TRADITION SEIT 1819

WERKZEUGBOXEN
HOLZKASSETTEN
HOLZKOFFER
HOLZETUIS
SONDERANFERTIGUNGEN

Industriestr. 9 | 73466 Lauchheim
www.jawagner.de

Liebe TO GO Gäste,
am 1. Mai 

„Ofenfrischer Feiertagsbraten“
(mittags und abends)

* * *
Gefüllter Spießbraten

mit hausgemachten Spätzle und Kartoffel-Gurkensalat
13,50 €
* * *

Und am Sonntag nochmals
knusprigen Gockel mit verschiedenen Beilagen

KW 17 · Westhausen + Lauchheim 90 x 70 mm

Aalener Str. 16 · 73463 Westhausen

RESTAURANT ADLER

Restaurant: 0 73 63 / 8 16 12 30
Mobil: 01 57 / 33 86 23 43 
 (gerne auch WhatsApp)
www.adler-westhausen.de
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Ihr Ansprechpartner vor Ort

...bietet Ihnen in Westhausen, Lauchheim, Hüttlingen, Hofen, Neuler, Rainau

• kompetente Beratung rund um 
 das Thema Wohlfühl-Sauberkeit
• Kostenlose Service-Checks für 
 Ihre Vorwerk-Produkte
• Unverbindliches Testen der Vorwerk-
 Produkte in Ihrem Zuhause

Ihr Ansprechpartner vor Ort: Joe Bauer
Mobil: 0173 9030708 oder Tel.: 07363 5569

Wir suchen: 
1–2-FH mit Garten im Umkreis.

www.klammer-waibel.de · Telefon: 0 71 75/92 23 95


